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Änderungen zum Überbauungsplan "Bless-Twirren I" 
Besondere Vorschriften (BesV)

Art. 4a Abs. 1 Baubereich A l: Ausnahmen von der Regel bau weise

Der Baubereich A l ist für Mehrfamilienhäuser bestimmt. Wenn nachstehend nichts 
anderes festgelegt wird, gelten die Regelbauvorschriften des BauR.

Art. 4a Abs. 2 Baubereich A l: Maximale Gebäude- und Firsthöhe

Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt 12.00m, die maximale zulässige First
höhe 15.00m, sofern das Bauvorhaben ein Untergeschoss und ein Tiefgaragenge
schoss als zweites Untergeschoss enthält.

Art. 4a Abs. 3 Baubereich A l: Vollgeschossregelung

Die Vollgeschossregelung kommt nicht zur Anwendung. Stattdessen dürfen bei guter 
Gestaltung talseitig in Erscheinung treten:

• 1 Dach-oder Attikageschoss,

• 3 Vollgeschosse,

• 1 Untergeschoss

Das Tiefgaragengeschoss muss, mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt, vollständig 
unter dem gestalteten Terrain liegen.

Art. 4a Abs. 4 Baubereich A l: Ausbau Untergeschoss

Der Ausbau des Untergeschosses beträgt maximal 75%. Die nach den Regelbauvor
schriften des BauR benötigten Abstell- und Nebenräumen sind sicherzustellen.

Art. 4a Abs. 5 Baubereich A l: Berechnung der Geschosszahl

Aufgrund der topografischen, geo- und hydrogeologischen Gegebenheiten, zählt als 
Untergeschoss ein Geschoss, wenn die Oberkante des Erdgeschossfussbodens den 
Niveaupunkt um höchstens 2.80m überragt. Der Abstand von Oberkante EG- 
Fussboden zum abgegrabenen oder gewachsenen Terrain darf, gemessen an der Fas
sade, an keiner Stelle mehr als 4.50m betragen. Untergeschosse sind bei einer guten 
Eingliederung in die bestehende Topographie nicht gestalterisch vom übrigen Fassa
denteil abzuheben. Für die Nutzung von Untergeschossen für Wohn- und Arbeitszwe
cke sind die gesundheitspolizeilichen Vorschriften einzuhalten.
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